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#ST# Bundesbeschluss
über die Erschwerung von Ausgabenbeschlüssen

(Vom 3 I.Januar 1975)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 8. Januar 19751\

beschliesst:

I

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt :

Art. 13
1 Neue Ausgaben, Mehrausgaben im Voranschlag gegenüber dem Vorjahr

und Erhöhungen bestehender Ausgaben bedürfen in jedem Rat der Zustimmung
der Mehrheit aller Mitglieder, wenn dies von einer der vorberatenden Kommissio-
nen, einer der Finanzkommissionen oder einem Viertel der Mitglieder eines Rates
verlangt wird.

2 Ein allgemeinverbindlicher Bundesbeschluss regelt die Einzelheiten.

II

1 Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.
2 Er tritt am 1. Juli 1975 in Kraft und gut bis 31. Dezember 1979.
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Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den 31. Januar 1975

Der President: Simon Kohler
Der Protokollfuhrer: Koehler

Also beschlossen vom Standerat

Bern, den 31. Januar 1975

Der President: Oechslin
Der Protokollfiihrer: Sauvant
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